
Bundesamt für Naturschutz, Abteilung I 1 

Anlage 1  

1.: Kennzeichnungsverfahren für den im eigenen Betrieb produzierten Kaviar 

Vorgeschriebener Label-Inhalt (Beispiel:)  

BAE/C/DE/2009/P0x/yyyy 

 BAE: Standardisierter Art-Code hier: Acipenser baerii (siehe für andere Arten den Code in Re-
solution 12.7 (überarbeitet auf der 14. Vertragsstaatenkonferenz bzw. Anlage 2)  

 C: Herkunftscode für den Kaviar gemäß CITES, hier: in Aquakultur gezüchtet  

 DE: zweistelliger ISO-Ländercode für das Ursprungsland Deutschland bei in Deutschland pro-
duziertem Kaviar  

 2009: Jahr der Kaviargewinnung  

 P0x:: offizielle, vom BfN vergebene Registriernummer des Betriebes  

 yyyy: Lot-Identifikations-Nummer der entsprechenden Kaviar-Charge gemäß dem im Betrieb 
verwendeten Buchführungssystem 

 2.: Kennzeichnungsverfahren für zugekauften Kaviar 

Vorgeschriebener Label-Inhalt (Beispiel:)  

PER/W/IR/2009/DE-R0x/yyyy 

 PER: Standardisierter Art-Code, hier: Acipenser persicus (siehe für andere Arten den Code in 
Resolution 12.7 (überarbeitet auf der 14. Vertragsstaatenkonferenz bzw. Anlage 2), 

 W: Herkunftscode für den Kaviar gemäß CITES, hier: Wildentnahme, (siehe auch unter „Defini-
tionen“)  

 IR: ISO-Ländercode für das Ursprungsland, hier: Iran  

 2009: Jahr der Neuverpackung bei eingeführtem oder in der EU erworbenem Kaviar  

 DE-R0x: offizielle, vom BfN vergebene Registriernummer des Betriebes (incl. Ländercode)  

 yyyy: Lot-Identifikations-Nummer der entsprechenden Kaviar-Charge gemäß dem im Betrieb 
verwendeten Buchführungssystem oder die Nummer der CITES Ausfuhrgenehmigung bzw. der 
Wiederausfuhrbescheinigung 

Definitionen 

 Behälter für Kaviar: Dose, Glas oder anderes Gefäß, in das Kaviar der Ordnung Acipenseri-
formes spp. direkt verpackt wird,  

 Ursprungsland: Land, in dem der Kaviar der Natur entnommen oder in Aquakultur produziert 
wurde,  

 Verpackungsbetrieb: Betrieb, der Kaviar der Ordnung Acipenseriformes spp. für den Export in 
Drittländer und/oder für den innergemeinschaftlichen Handel verpackt,  

 Herkunftscode: In Betracht kommen die nachfolgenden Codes:  

 „W“, für Kaviar von Stören, die der Natur entnommen wurden,  

 „F“, für Kaviar von Stören, der in Aquakultur produziert wurde und für den nicht nachgewie-
sen werden kann, dass die Elterntiere gem. den Voraussetzungen der Resolution 10.16 
(Zuchtresolution) bzw. Art. 56 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 865/2006 gezüchtet wurden, 
z. B. wenn diese der 1. Nachzuchtgeneration angehören,  

 „C“, sofern der Kaviar aus Aquakultur von in Gefangenschaft gezüchteten Stören stammt. 
In Zweifelsfällen sollte der in Frage kommende Code mit dem Bundesamt für Naturschutz 
abgestimmt werden. 
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